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Herbstsession im Zeichen der Kultur 

Erläuterungen zur Medienmitteilung vom 25. September 2020 

Mit dem Ende der Herbstsession werden zwei für die Kulturbranche der Schweiz wichtige Geschäfte 
beschlossen: das Covid-19-Gesetz und die Kulturbotschaft 2021–2024. 

Covid-19-Gesetz 

Die Kulturbranche ist weitgehend erfreut über die Ausgestaltung des Covid-19-Gesetzes durch das 
Bundesparlament. Die Weiterführung der Unterstützungsmassnahmen für den Kultursektor ist für 
den Erhalt der kulturellen Vielfalt unverzichtbar. Die Taskforce Culture begrüsst insbesondere 
folgende Beschlüsse: 

Art. 1 Abs. 3 Einbezug der Kantone und Dachverbände der Sozialpartner bei der Erarbeitung von 
Massnahmen 

Art. 11 Abs. 2 Die Erhöhung des Kostendachs auf CHF 100 Mio. für Ausfallentschädigung für 
Kulturunternehmen 

Der Bund sieht weiterhin Ausfallentschädigungen für Kulturunternehmen vor, welche zur Hälfte von 
den Kantonen mitfinanziert werden sollen. Die Forderung der Kulturbranche, die Veranstalter 
zusätzlich mit einer Art Risikofonds abzusichern, wurde leider nicht aufgenommen. Umso wichtiger 
ist nun eine praxisnahe unbürokratische Ausgestaltung der Ausfallentschädigung, die den 
Veranstaltenden eine möglichst hohe Planungssicherheit gibt. Dass die Kulturschaffenden zukünftig 
von der Ausfallentschädigung ausgeschlossen sind, bedauern wir. Umso wichtiger ist es, dass die 
Kantone auch die Gagen und Honorare der Kulturschaffenden in den Ausfallberechnungen der 
Kulturunternehmen akzeptieren.  

 

Art.11 Ab. 3 Transformationsprojekte 

Neue Formate müssen ausprobiert werden. Reine Streaming-Angebote können aber weder 
wirtschaftlich noch gesellschaftlich Ersatz für Live-Darbietungen sein. Hier ist eine konstruktive 
Zusammenarbeit mit den Förderstellen nötig, damit neue oder angepasste Formate entstehen 
können. Von dieser Förderung sollen nicht nur Kulturunternehmen profitieren, sondern auch 
Kooperationsprojekte von Kulturschaffenden selbst. 

Art.11 Abs 4 Weiterführung der essentiellen Nothilfe durch Suisseculture Sociale 

Sie ist sinnvoll definiert und erfasst nun alle wichtigen Berechtigten-Gruppen. Unklar ist, ob das 
Budget ausreichen wird, wenn Kulturschaffende keine Ausfallentschädigungen mehr erhalten, es 
keine Kurzarbeitsentschädigung mehr für befristet Angestellte gibt und die 
Erwerbsersatzentschädigung für Selbstständigerwerbende nur bis Mitte 2021 weitergeführt werden. 
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Art. 15 Massnahmen zur Entschädigung des Erwerbesausfalls für Selbstständige und Personen in 
arbeitgeberähnlicher Stellung  

Die Entschädigung nicht nur bei Betriebsunterbruch, sondern auch bei massgeblich 
eingeschränktem Betrieb, ist für viele entscheidend und zu begrüssen. Bedauerlich ist hingegen, wie 
das Parlament die «massgebliche Einschränkung» definiert: Berechtigt ist nur, wer weniger als 55% 
des durchschnittlichen Umsatzes der letzten fünf Jahre erreicht. Auch die Geltungsdauer nur bis 
Mitte 2021 greift gerade für den Kultursektor zu kurz, da es bis zum Normalbetrieb länger dauern 
wird. 

 

Art. 17  Dass die Kurzarbeit für temporär Angestellte nicht weitergeführt werden soll, bedauern wir. 
Im Kulturbereich arbeiten viele Personen in befristeten, projektbezogenen Kurzanstellungen. Sie 
sind ohnehin schon in prekären Verhältnissen tätig und erfüllen die Bedingungen für ein 
Arbeitslosentaggeld nicht. Ihnen bleibt nun als einzige Unterstützung innerhalb der 
Bundesmassnahmen die Nothilfe bei Suisseculture Sociale. Der Vorschlag, die Rahmenfrist in der 
Arbeitslosenversicherung zu verlängern, um kurzzeitig befristet angestellten Personen den Zugang 
zur Arbeitslosenversicherung zu ermöglichen, fand im Parlament leider auch kein Gehör. 

 

Kulturbotschaft 2021–2024 

Die Taskforce Culture begrüsst sehr, dass die Einhaltung von Mindest- oder Richthonoraren der 
Berufsverbände für Kulturschaffende als explizite Bedingung für Kulturförderung in die 
Kulturbotschaft aufgenommen wurde. Dies ist ein positives Signal sowohl für die durch die Covid-
19-Krise in ihrer Existenz bedrohten Kulturschaffenden der Schweiz, als auch eine Aufforderung an 
die weiteren Kulturförderinstitutionen – Kantone, Städte und Gemeinden sowie privaten Stiftungen 
– hier nachzuziehen. 
Noch etwas verhalten ist der Tenor für den Beitritt der Schweiz zu Kreatives Europa; dies ist für den 
Kultursektor der Schweiz essentiell, genauso wie eine Vollassoziierung bei Horizon und Erasmus+. 

Erfreulich ist die Erhöhung des Budgets, insbesondere für Memoriav, die Baukultur und die 
Förderung des Rätoromanischen. Umstritten bleibt allerdings die Verpflichtung für 
Streamingdienste, in das Schweizer Filmschaffen zu investieren, wie dies von der Kulturbranche 
vollumfänglich gewünscht wird. Dieses Thema wurde auf die Wintersession vertagt. 

Gerne stehen wir Ihnen für Interviews und weitere Auskünfte zur Verfügung. 

Kontakt: 

 Alex Meszmer, Geschäftsführer Suisseculture, +41 76 495 92 26, alexmeszmer@suisseculture.ch  

Stefan Breitenmoser, Swiss Music Promoters Association (SMPA), +41 79 355 05 79, 
stefan.breitenmoser@smpa.ch  

 

Über die Taskforce Culture 
Mit den gesamtwirtschaftlichen sowie den kulturspezifischen Massnahmen zur Bekämpfung der 
wirtschaftlichen Folgen von COVID-19 gehen zahlreiche, komplizierte Anwendungsfragen einher, die 
die Kulturschaffenden, die Kulturunternehmen und die Kulturverbände seit März 2020 stark 
beschäftigen. Angesichts dieser vielen Fragen bildete sich nach der ersten Anhörung der 
Kulturverbände durch das Bundesamt für Kultur BAK am 12. März 2020 die verbandsübergreifende 
Taskforce Culture (ursprünglich Taskforce «Corona Massnahmen Kultur»). Die Taskforce ist aus dem 
konkreten Bedürfnis nach Austausch und gemeinsamer Intervention entstanden.  
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Olivier Babel (LIVRESUISSE) 
Stefan Breitenmoser (SMPA – Swiss Music Promoters Association) 
David Burger (MMFS – MusicManagersForum Suisse) 
Regine Helbling (Visarte – Berufsverband der visuell schaffenden Künstlerinnen und Künstler) 
Liliana Heldner (DANSE SUISSE – Berufsverband der Schweizer Tanzschaffenden) 
Christian Jelk (Visarte) 
Sandra Künzi (t. – Theaterschaffende Schweiz) 
Alex Meszmer (Suisseculture ) 
Marlon Mc Neill (IndieSuisse – Verband unabhängiger Musiklabels und -produzent*innen, SMECA – Swiss 
Media Composers Association) 
Jonatan Niedrig (PETZI – Verband Schweizer Musikclubs und Festivals) 
Nicole Pfister Fetz (A*dS  – Autorinnen und Autoren der Schweiz, Suisseculture Sociale) 
Rosemarie Quadranti (Cultura) 
Nina Rindlisbacher (SMR – Schweizer Musikrat) 
Beat Santschi (SMV – Schweizerischer Musikerverband – die Schweizer Musiker*innengewerkschaft) 
Christoph Trummer (SONART – Musikschaffende Schweiz) 
 
Romandie: 
Carmen Bender, Alexia Imhof Coutaz, Marianne Caplan & Matthieu Obrist  (ARTOS Association romande 
technique organisation spectacle) 
Virginie Lauwerier, Jasmine Morand & Marianne Caplan (AVDC – Association vaudoise de danse 
contemporain) 
Jasmine Morand & Liliana Heldner (DANSE SUISSE – Association suisse des professionnels de la danse) 
Jennifer Moser Wesse (FARS – Fédération des arts de la rue en Suisse) 
Albane Schlechten (FCMA – Fondation pour la chanson et les musiques actuelles) 
Anya della Croce  (PETZI – Fédération suisse des clubs et des festivals de musiques actuelles) 
Stefan Hort  (PROCIRQUE – Association suisse des professionnels des arts du cirque) 
Boris Brüderlin (RESO – Réseau Danse Suisse) 
David Michaud & Jocelyne Rudasigwa (SONART – Association Suisse de Musique) 
Anne Papilloud (SSRS – Syndicat Suisse Romand du Spectacle) 
Clara Gudehus et Eric Devanthéry (t. – Professionnels du spectacle Suisse) 

 

 

 
 


